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war, was sich am leichtesten daraus erklären würde, dass
jetztere ursprünglich der Hofgerichtsbarkeit von Bärenburg
unterworfen waren und dadurch in leibeigenschaftliche Un-
freiheit versanken, während erstere unter der unmittelbaren
gräflichen Gerichtsbarkeit verblieben‘ waren.

Die Herrschaft -Bärenburg‘ mag von dem Bischof in
Folge Verarmung ihrer ursprünglichen Inhaber: erworben
und sodann der Grafschaft Schams als Lehen einverleibt
worden sein.

Schon im Jahr 1204 werden «freie Leute‘ von
Schams» erwähnt.!) Diese Freien waren aber, wie oben
bereits angedeutet wurde, die Bewohner der am westlichen
Bergäbhange gelegenen Be rgdörfer, welche‘ Eine Ge-
meinde unter dem Namen «Gemeinde in Schams am
Freienber»» bildeten. ?) Diese‘ Gemeinde: tritt öfter
selbständig auf, schliesst gar einen besonderen Friedens-
vertrag 3) und wusste bis in das XV. Jahrhundert sich der
Unfreiheit, die auf den Thalbewohnern lastete, zu entziehen
ungeachtet die Grafen. von Sargans, als Landesherren, sie
derselben ‚ebenfalls zu unterwerfen suchten.‘)) Noch im

1) Urk. v. 1204 (Mohr, Cod. I. n. 169 und S. 5 der «Verbesse-
rungen und Zusätze») erwähnt «omnes homines liberi de Saxamno»
als Theilhaber an der Alp Emet.

°) Urk. v. 1421 (Arch. Schams), enthaltend, einen Friedens-
schluss des St. Jacob-Thales mit der Gemeinde « omnium. hominum
totius, montanae de Saxamno, quae appellatur de liveris&gt;».

3) S. obige Urk. v. 1421.
4) Urk. v. 1434 (im Archiv Mathon, mitgetheilt von Prof,

Brügger). Hier klagen. nämlich die Grafen Heinrich und Rudolf
von. Sargans vor dem kaiserlichen Hofgericht zu Basel gegen
«Ammann und ganze Gmeind in Schams am Freienberg», dass
sie, obwohl die. Kläger Herren von Schams seien, «ihnen nicht
gehorsam seien und nicht thun wollen wozu sie pflichtig
seien». (In dieser Beschwerde scheint, beiläufig bemerkt, eine in-
direkte Bestätigung der Sage von Joh. Caldar zu liegen). Die Be-
klagten ihrerseits berufen sich auf einen «gesiegelten Brief und die
in demselben ihnen verbürgten Freiheiten.» Das Hofgericht wies die
Kläger an den Bischof. weil Schams ein ‚bischöfliches: Lehen sel.
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